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Beigeordneter 

Kenntnisnahme 27.08.2024 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung des Kinder- und Jugendbeauftragten Mathias Lazinski 

 
Begründung: 

 

Mit Datum 01.07.2024 konnte die Stelle des Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt 

Gladbeck neu besetzt werden.  

Der Kinder- und Jugendbeauftragte vertritt die Interessen junger Menschen auf kommuna-

ler Ebene. Er wirkt auf eine kinder- und jugendgerechte Haltung in Politik und Gesellschaft 

hin. Dabei arbeitet er auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. 

Ziel der Arbeit des Kinder- und Jugendbeauftragten ist die Umsetzung der Kinderrechts-

konvention auf kommunaler Ebene. 

Die Beteiligung von jungen Menschen ist eine Querschnittsaufgabe des Kinder- und Ju-

gendbeauftragten. Um die verschiedenen Lebenswelten junger Menschen positiv zu ge-

stalten, hat er sich in Bereiche einzubringen, die dieses Ziel ermöglichen. 

 

Herr Mathias Lazinski konnte für diese Aufgabe gewonnen werden, und wird sich dem Ju-

gendhilfeausschuss als neuer Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Gladbeck vorstel-

len. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 
 - Ralph Kalveram - 

 Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 


